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Bekanntmachung
über die Regelung des Verkehrs mit Hafer.

Vom 13. Februar 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen

nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.
327) folgende Verordnung erlassen:

I . Beschlagnahme.
§ 1. Mit dem Beginne des 16. Februar 1915 sind
im Reiche vorhandenen Vorräte an Hafer für das

vertreten durch die Zentralstelle zur Beschaffung
Heeresverpflegung in Berlin, beschlagnahmt. Als

r im Sinne dieser Verordnung gelten auch geschrotener
gequetschter Hafer sowie Mengkorn aus Hafer und

ie.
j 2. Von der Beschlagnahme werden nicht betroffen:
Vorräte , die im Eigentume des Reichs, eines Bundes¬
staates oder Elsaß - Lothringens, insbesondere im
Eigentum eines Militärfiskus oder der Marinever-

nn M waltung , oder im Eigentume des Kommunalverbandes
1111. K stehen, in dessen Bezirke sie sich befinden.

* ■ Vorräte , die gemäß dem Beschlüsse des Bundesrats
über die Sicherstellung des Haferbedarfs für die
Heeresverwaltung vom 21. Januar 1915 (Reichs-
«esetzbl. S . 29) für die Heeresverpflegung bereits
sichergestellt sind;
Vorräte an gedroschenem Hafer, die einen Doppel¬
zentner nicht übersteigen.

3. An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Ver¬
runzelt nicht vorgenommen werden, und rechtsgeschäft-
Verfügungen über sie sind nichtig, soweit nicht in den

16 etwas anders bestimmt ist. Insbesondere ist
das Verfüttern verboten, soweit es nicht durch § 4
3 a zugelassen ist. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen

Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvoll¬
ung oder Arrestvollziehung erfolgen.
§ 4. Die Besitzer von beschlagnahmten Vorräten sind

^. ^ ^ htigt und verpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte
durch Widerlichen Handlungen oorzunehmen.

^ Zulässig sind Verkäufe an die Heeresverwaltungen,
arineverwaltung und die Zentralstelle zur Beschaffung

Heeresverpflegung sowie alle Veränderungen und Ver¬
lagen, die mit Zustimmung der Zentralstelle erfolgen.
Trotz der Beschlagnahmedürfen
Halter von Pferden und anderen Einhufern zur Fütte¬
rung dieser Tiere Hafer nach dem Durchschnitt von
anderthalb Kilogramm, für jedes Tier auf den Tag
berechnet, verwenden; dieser Satz erhöht sich für die
Zeit bis zum 28. Februar 1915 einschließlich um
einen Zuschlag von einem Kilogramm auf den Tag
berechnet; der Bundesrat wird unter Berücksichtigung
ber Ergebnisse der Vorratsermirtelung vom 1. Fe¬
bruar 1915 bestimmen, ob und welcher Zuschlag für
die Zeit vom 1. März 1915 ab zu gelten hat;
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe das zur
Frühjahrsbestellung erforderliche Saatgut zur Saat
Verwenden, und zwar anderthalb Doppelzentner auf
das Hektar; die Landeszentralbehörden sind ermächtigt,
die « aatgutmenge im Falle dringenden wirtschaft-
*ic9e.n Bedürfnisses für einzelne Betriebe oder ganze
Bezirke bis auf zwei Doppelzentner auf das Hektar
zu erhöhen;
Unternehmer landwirtschaftlicherBetriebe und Händ¬
el saathafer für saatzwecke liefern, der nachweis-
tch aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt, die

'ich m den letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe
»on saathafer befaßt haben ; anderer Saathafer darf
nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde für
Saarzwecke geliefert werden;
Händler ihre Vorräte mit Zustimmung des Kom-
ichßern"^ ""^ ' &c iTen  Bezirke sie lagern , vcr-
Unternehmer gewerblicher Betriebe ihre Vorräte zur
Herstellung von Nahrungsmitteln verarbeiten ; sie
haben bis zum Fünften jeden Monats über die im
abgelaufenen Monat eingetretenen Veränderungen
ihrer Vorräte der Zentralstelle zur Beschaffung der
Heeresverpflegung Anzeige zu erstatten.

nL .rnl6 “T " Beschlagnahme endigen mit
nteig ung oder mit den nach 8 4 zugelassenen Ver-

ungen oder Verwendungen.
§ 6. Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Anwen-

derWlbis  5 ergeben, entscheidet die höhere Ver-ngsbehorde endgültig. q ' Ucr'
§ 7. Wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite
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schafft, beschädigt oder zerstört, verfüttert oder sonst ver¬
braucht, verkauft, kauft oder ein anderes Vcräußerungs-
oder Erwerbsgeschäst über sie abschließt, wird mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer die zur Erhaltung der Vor¬
räte erforderlichen Handlungen pflichtwidrig unterläßt , oder
wer als Saathafer erworbenen Hafer zu anderen Zwecken
verwendet, oder wer die Anzeige (Z 4 Abs. 3 e) nicht in
in der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich unrichtige
oder unvollständige Angaben macht.

II . Enteignung.
§ 8. Das Eigentum an den beschlagnahmten Vor¬

räten geht vorbehaltlich der Vorschriften im Abs. 2 und 3
durch Anordnung der zuständigen Behörde auf das Reich
vertreten durch die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres-
oerpflegung, über. Beantragt die Zentralstelle zur Be¬
schaffung der Heeresvervflegung die Uebereignung an
eine andere Person , so ist das Eigentum auf diese zu
übertragen ; sie ist in der Anorönung zu bezeichnen.

Von der Enteigung sind auszunehmen:
a. für jeden Einhufer 300 Kilogramm, soweit sie sich

im Besitze des Halters von Pferden und anderen
Einhufern befinden; dabei sind die Mengen an-
zurechnen, welche nach dem Maßstab des § 4. Abs.
3 a seit der Beschlagnahmeverfüttert sind. Der Bun¬
desrat kann den Satz von 300 Kilogramm unter
Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorratsermittlung
vom 1. Februar 1915 erhöhen;

b . das zur Frühjahrsbestellung erforderliche Saatgut,
welches sich im Besitze der Unternehmer landwirt¬
schaftlicher Betriebe befindet, nach oem Maßstab von
ß 4 Abs. 3b;

c. Saathafer , der nachweislich aus landwirtschaftlichen
Betrieben stammr, die sich in den letzten zwei Jahren
mit dem Verkaufe von Saathafer besaßt haben;

ck. der Hafer, der gemäß dem Beschlüsse des Bundesrats
über die Sicherstellung des Haferbedarfs für die Heeres¬
verwaltung vom 21. Januar 1915 (R . G. Bl . S . 29)
für die Heeres Verpflegung noch in Anspruch genommen
wird.

Soweit Hafer von Pferden und Unternehmer land¬
wirtschaftlicher Betriebe nicht im Besitze der vorerwähnten
Mindestmenge für ihre Pferde oder des erforderlichen
Saatguts sind, und sich die zur Deckung dieses Bedarfs
benötigten Mengen im Bezirke des Kommunalverbandes
befinden, geht das Eigentum der beschlagnahmten Mengen
durch Anordnung der zuständigen Behörde bis zur Höhe
dieses Bedarfs auf den Kommunalverband über. Für die
Verteilung gelten die Vorschriften des § 23.

Der Gemeindevorstand ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, daß das Saargut aufbewahrt und zur Frühjahrs¬
bestellung wirklich verwendet wird.

§ 9. Die Anordnung , durch die enteignet wird, kann
an den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer des Bezirkes
oder eines Teiles des Bezirkes gerichtet werden ; im ersteren
Falle geht das Eigentum über, sobald die Anordnung dem
Besitzer zugcht, im letzteren Falle mit Ablauf des Tages
nach Ausgabe des omllichcu Blattes , in dem die An¬
ordnung amtlicb veröffentlicht wird.

§ 10. Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigung
des Höchstpreises, sowie der Güte und Berwertbarkeil der
Vorräte von der höheren Verwaltungsbehörde nach An¬
hörung von Sachverständigen endgültig festgesetzt.

Weist der Besitzer nach, daß er zulässigerweise Vorräte
zu einem höheren Preise als dem Höchstpreis erworben
hat, so ist statt des Höchstpreisesder Einstandspreis zu
berücksichtigen.

Soweii Vorräte nicht angezeigt sind, die nach 8 8 der
Bekanntmachung über die Regelung des Verkehrs niil Brot¬
getreide und Mehl vom 25. Januar 1915 (Reichsgesetzdl.
S . 35) anzeigepflichtig sind, wird für sie kein Preis ge¬
zahlt. In besonderen Fällen kann die höhere Verwaltungs¬
behörde Ausnahmen zulassen, namentlich dann , wenn öie
Anzeige bis zum 28. Februar 1915 nachgeholt wird.

8 11. Der Besitzer der enteigneten Vorräte ist ver¬
pflichtet. sie zu verwahren und pfleglich zu behandeln, bis
der Erwerber sie in seinen Gewahrsam übernimmt . Dem
Besitzer ist hierfür eine angemessene Vergütung zu gewähren,
die von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig lest-
gesetzt wird.

8 12. Bezieht sich die Anordnung auf Erzeugnisse
eines Grundstücks, so werden diese von der Haftung >ür
Hypotheken, Grundschuldcn und Rentenschulden frei, soweit
sie nicht vor dem 16. Februar 1915 zugunsten des Gläu¬
bigers in Beschlag genommen worden sind.

8 13. Ueber Streitigkeiten, die sich bei dem Enteig-
nungsoerfabren ergeben, entscheidet endgültig die höhere
Verwaltungsbehörde.

Vierteljährlicher Abonnementspreis 1 Mark 50 Pfg.
Durch die Post bezogen 1,50 Mk. ohne Bestellgeld.

Jnserattonsgebühr 15 Pfg. die kleine Zeile.

67. Jahrgang.

8 14. Wer den ihm als Saatgut zur Frühjahrs¬
bestellung belassenen Hafer ohne Genehmigung der zu¬
ständigen Behörde zu anderen Zwecken verwendet, oder
wer der . Verpflichtung des 8 1k, enteignete Vorräte zu
verwahren und pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt, wird
mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark bestraft.
III . Sondervorschriften für unausgedroschenen

Hafer.
8 15. Bei unausgedroschenem Hafer erstrecken sich Be¬

schlagnahme und Enteignung auch auf den Halm.
Mit dem Ausdreschen wird das Stroh von der Be¬

schlagnahme frei. Wird erst nach der Enteignung aus¬
gedroschen, so fällt das Eigentum am Stroh an den bis¬
herigen Eigentümer zurück, sobald der Hafer ausgedroschen ist.

8 16. Der Besitzer ist durch die Beschlagnahme oder
die Enteignung nicht gehindert, den Hafer auszudreschen.

8 17. Die zuständige Behörde kann auf Antrag des¬
jenigen, zu dessen Gunsten beschlagnahmt oder enteignet
ist bestimmen, daß der Hafer von dem Besitzer mit den
Mitteln seines landwirtschaftlichen Betriebes binnen einer
zu bestimmenden Frist ausgedroschen wird. Kommt der
Verpflichtete dem Verlangen nicht nach, so kann die zu¬
ständige Behörde das Ausdreschen auf dessen Kosten durch
einen Dritten vornehmen lassen. Der Verpflichtete hat die
Vornahme in seinen Wirtschaftsräumen und mit den Mitteln
seines Betriebes zu gestatten.

8 18. Der Uebernahmepreis ist gemäß § 10 festzu¬
setzen, nachdem der Hafer ausgedroschen ist.

8 19. Ueber Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung
der 88 15 bis 18 ergeben, entscheidet endgültig die höhere
Verwaltungsbehörde.

IV. Verbrauchsregelung.
8 20. Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬

verpflegung hat die Aufgabe, für die Verteilung der vor¬
handenen Hafervorräte über da- Reich für die Zeit bis
zur nächsten Ernte unter Mitwirkung eines Beirats , dessen
Mitglieder der Reichskanzler bestellt, zu sorgen.

8 21. Jeder Kommunaloerband hat bis zum 22. Fe¬
bruar 1915 der Landeszentralbehörde eine Nachweisung ein¬
zureichen über : '

a. die Hafervorräte , die nach den Anzeigen auf Grund
des 8 8 der Bekanntmachung über die Regelung des
Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl vom 25. Ja¬
nuar 1915 (R .G. Bl . 2 . 35) mit Beginn des 1.
Februar in seinem Bezirke vorhanden waren;

b. die Hafervorräle , die hiervon gemäß dem Beschlüsse
des Bundesrats über die Sicherstellung des Hafer-
bedarfs für die Heeresverwaltung vom 21. Januar
1915 (R . G. Bl. S . 29) für die Heeresverpflegung
angefordcrt sind;

c.  die Hafervorräle die im Eigentume des Reichs, eines
Bundesstaats oder Elsaß-Lothringens , insbesondere
im Eigentum eines Militärsiskus oder der Marine-
vcrwaltung standen;

ck. die Hafervorräte, die in seinen, Eigentume standen
und sich in seinem Bezirke befanden.

e. die Hafermenge, die in seinem Bezirke zu Saatzwecken
in Anspruch genommen wird;

I. den Saathafer , der in seinem Bezirke nach 8 8 Abs.
2 c von der Enteignung auszunehmen ist;

g.  die Zahl der Pferde und anderen Einhufer seines
Bezirkes, nach der Zählung vom 1. Dezember 1914;

b. die Haferoorräte , die in seinem Bezirke für die Ent¬
eignung übrig bleiben.

Die Landeszentralbehörden haben bis zum 28. Fe¬
bruar 1915 der Zentralstelle zur Beschaffung der Heeres¬
verpflegung eine entsprechende Uebersicht, getrennt nach
Kommunaloerbänden, einzusenden.

8 22. Die Zentralstelle zur Beschaffung der Heercs-
verpflegung darf Hafer nur an die Heeresverwaltungen,
die Marineoerwaltung , Kommunaloerbände oder an die
vom Reichskanzler zugelassenen stellen abaeben.

8 23. Die Kommunaloerbände haben innerhalb ihrer
Bezirke den erforderlichen Ausgleich zwischen den einzelnen
Pferdehaltern und landwirlschaftlichen Betrieben mit den
ihnen nach 8 8 Abs. 3 übereigneten oder erforderlichen¬
falls von der Zentralstelle zur Beschaffung der Hceresver-
pflegnng überwiesenen Haservorrären selbständig herbei-
zusühren.

Sie regeln für ihre Bezirke den Verbrauch der Hase»
vorräle unter Berücksichtigungder wirtschaftlichen Verhäll-
niffe. Zu diesem Zwecke können insbesondere aut ihren
Antrag auch Vorräte enteignst werden, die Haltern von
Einhufern nach 8 8 Abs. 2a zu belassen sind. Für die
Enteignung gelten die Vorschriften der 88 8 bis 19 ent¬
sprechend.
Die Landeszentralbchörden können die Art der Regelung
vörschreiben.



§ 24. Die Koinmunalverbände oder die v«m Reichs,
kanzicr zugelassenen Stellen können ihren Abnehmern für
Weiterverkäufe bestimmte Bedingungen und Preise vor-
schreiben.

8 25 . Ueber Streitigkeiten, die bei der Verbrauchs»
regelung <§§ 23, 24) entstehen, entscheidet die höhere Ver.
waltungsbehörde endgültig.

8 26 . Wer den Verpflichtungen zuwiderhaiidclt, die
ihm nach Z 24 auferlegt sind, wird mit Geldstrafe bis zu
fünfzehnhundert Mark bestraft.

V. Ausländischer Hafer.
8 27 . Die Vorschriften dieser Verordnung beziehen

sich nicht auf Hafer, der nach dem 16. Februar 1915 aus
dem Ausland eingeführt wird.

VI . A u s f ü h r u n g s b e sti m in u n gc n.
8 28 . Die Landeszentralbehörden erlassen die er»

forderlichen Ausführungsbestimmungen.
8 29 . Wer den von den Landeszentralbehördcner¬

lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 30 - Die Landeszentralbehörden bestimmen, wer
als Gemeindevorstand, als Kommunalverband , als zuständige
Behörde und als höhere Verwaltungsbehörde im Sinne
dieser Verordnung anzusehen ist.

VII . S chl u ß b esti m m u n g e n.
8 31 . Die Hecresoerwaltungenkönnen aus den Be¬

ständen, die auf Grund des BundeLratsbeschlusses über die
Sicherstellung des Haferbedarfs für die Heeresverwaltung
vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 29) für die
Heeresoerpflegung sichergestellt sind, Hafer an die Zentral¬
stelle zur Beschaffung der Heeresoerpflegung zur Befrie¬
digung dringender Bedürfnisse abgeben ; sie bestimmen die
zulässigen Höchstmengen.

Die Zentralstelle verfügt über diese Mengen unter
Mitwirkung des Beirats.

8 32 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer-
krasttretens.

Berlin , den 13. Februar 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung
aber die Höchstpreise für Hafer.

Vom 13. Februar 1915.
Der BundeSrat hat auf Grund des 8 ö des Gesetzes

betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs-Ge¬
setzblatt S . 339) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) folgende Ver¬
ordnung erlassen:

8 1 . Für inländischen Hafer werden folgende Höchst¬
preise festgesetzt. Der Höchstpreis beträgt für die Tonne in:
Aachen 273 Mk., Berlin 284 Mk., Braunschweig 269 Mk.,
Bremen 271 Mk., Breslau 256 Mk., Bromberg 258 Mk.,
Cassel 270 Mk., Cöln 273 Mk., Danzig 259 Mk.. Dort¬
mund 275 Mk., Dresden 264 Mk., Duisburg 274 Mk..
Emden 270 Mk., Erfurt 269 Mk., Frankfurt a. M . 273
Mk., Gleiwitz 254 Mk., Hamburg 269 Mk., Hannover
270 Mk.. Kiel 268 Mk.. Königsberg i. Pr . 256 Mk.,
Leipzig 266 Mk., Magdeburg 268 Mk., Mannheim 274
Mk., München 272 Mk., Posen 257 Mk., Rostock 262 Mk.,
Saarbrücken 276 Mk., Schwerin i. M . 262 Mk., Stettin
261 Mk., Straßburg i. E . 275 Mk., Stuttgart 272 Mk.,
Zwickau 267 Mark.

Die Höchstpreise gelten nicht für Saathafer , der nach¬
weislich aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt, die sich
in den letzten zwei Jahren mit dem Verkaufe von Saat¬
hafer besaßt haben.

8 2. In den in 8 1 nicht genannten Orlen (Neben¬
arten) ist der Höchstpreis gleich dem des nächstgelcgenen,
im 8 1 genannten Ortes (Houvtort ).

Die Landeszeutralbehörden oder die von ihnen be¬
stimmten höheren Verwaltungsbehörden können einen nied¬
rigeren Höchstpreis festsetzen. Ist für die Preisbildung
eines Nebenorts ein anderer als der nächstgelegene Haupt¬
ort bestimmend, so können diese Behörden den Höchstpreis
bis zu dem für diesen Hauptort sestgesctzlen Höchstpreis
hinaufsetzen. Liegt dieser Hauptort in einem anderen Bundes¬
staate. so ist die Zustimmung des Reichskanzlers erforderlich.

Mn zerstörtes Kesten.
Nach dem Italienischen von M. W a l t er.

tNachdriuk »ttiwttiL)

Damit erhob er sich, verabschiedete sich von seinem
liebenswürdigen Wirt und verließ das Hans.

Mit finsteren Blicken schaute Fabio ihm nach. O wie er
ihn haßte, wie er ihn verwünschte, diesen falschen Freund, den
er wie einen Bruder geliebt, — er hatte ihm das Herz seines
Weibes gestohlen, ihn zum toten Mann gemacht, trotzdem er
lebte. Doch jetzt hielt er seinen Feind in der Hand, — ahnungs-
los war derselbe in die Falle gegangen, die er ihm gestellt,
und bei allen Heiligen, der Verräter sollte kein Erbarmen
finde». —

8. Kapitel.
Im Atelier.

Am ««deren Morgen saß Fabio noch beim Frühstück, als
Ferrari bei ihm eintrat. Er entschuldigte sich wegen seines
frühen Besuches, aber die Gräfin habe ihn so gedrängt.

„Waren Sie schon bei ihr?" unterbrach Fabio ihn.
»Ja , gestern abend," war die etwas verlegene Antwort.

„Das heißt, ich war nur einen Augenblick dort, um Ihre
Botschaft auszurichten. Die Gräfin sendet Ihnen ihren höf¬
lichsten Dank, aber sie bedauert, den Schniuck nicht anuehmen
zu können, bevor Sie sie nicht mit einem Besuche beehrt haben.
Sie empfängt niemand, — Ihnen gegenüber würde fie
natürlich eine Ausnahme machen."

„Sehr schmeichelhaft für mich!" erwiderte Fabio mit
steifer Verbeugung. „Leider aber kann ich dem Wunsche der
D«me vorläufig nicht Nachkommen."

Ferrari sah ihn erstaunt a». „Wie, Sie wollen ihr diese
Bstöe abschlagen?"

„Mein lieber Freund, ich bin gewohnt, meinen eigenen
Weg z« gehen und lasse mich selbst durch die schönste Frau
nicht davon «» bringen. Ich habe noch Geschäfte zu ordnen:
»m « diese» -« beendigt sind, werde ick vielleicht Seit finden.

8 3 . _ Der Höchstpreis bestimmt sich nach dem Orte,
an dem die Ware abzunehmcn ist. Abnahmeort im Sinne
dieser Verordnung ist der Ort , bis zu welchem der Ver¬
käufer die Kosten der Beförderung trägt.

8 4 . Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack.
Für leihweise Ueberlassung der Säcke dar? eine Sacklcih-
gebühr bis zu einer Mark für die Tonne berechnet werden.
Werden die Säcke nicht binnen einem Monat nach der
Lieferung zurückgegeben, so darf die Leihgebühr dann um
fünfundzwanzig Pfennig für die Woche bis zum Höchst¬
betrage von zwei Mark erhöht werden. Werden die Säcke
mitverkaust, so darf der Preis für den Sack nicht mehr
als achtzig Pfennig und für den Sack, der fünsundsiebzig
Kilogramm oder mehr hält, nicht mehr als eine Mark
zwanzig Pfennig betragen. Der Reichskanzler kann die
Sackleihgebühr und den Sackpreis ändern. Bei Rückkauf
der Säcke darf der Unterschied zwischen dem Verkaufs- und
dem Rückkaufspreise den Satz der Sackleihgebühr nicht
übersteigen.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang;
wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zu zwei vom
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen
werden.

Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein,
die der Verkäufer vertraglich übernommen hat. Der Ver¬
käufer hat auf jeden Fall die Kosten der Beförderung bis
zur Verladestelle des Ortes , von dem die Ware mit der
Bahn oder zu Wasser versandt wird, sowie die Kosten des
Einladens daselbst zu tragen.

Beim Umsatz des Hafers durch den Handel dürfen
dem Höchstpreis Beträge zngeschlagen werden, die insge¬
samt vier Mark für die Tonne nicht übersteigen dürfen.
Dieser Zuschlag umfaßt insbesondere Kommissions-, Ver-
mittlungs - und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von
Aufwendungen ; er umfaßt die Auslagen für Säcke und
für Fracht von dem Abnahmeorte nicht.

8 5 . Diese Höchstpreise gelten nicht für Hafer, der durch
die im 8 22  der Verordnung des Bundesrats über die
Regelung des Verkehrs mit Hafer vom 13. Februar 1915
(R. G. Bl . 2 . 81 bezeichneten Stellen abgegeben wird,
sowie für Weiterverkäufe dieses Hafers.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft. Der Bundcsrat bestimmt den Zeitpunkt d.s
Außerkrafttretens.

Die Bekanntmachung über die Höchstpreise für Hafer
vom 19. Dezember 1914 (R . G. Bl . 2 . 531) wird auf¬
gehoben.

Berlin , den 13. Februar 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers: D e l b r iz ck.

Bekanntmachung
über die Erhöhung des Haferpreises.

Vom 13. Februar 1915.
Der Bundcsrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes

über die Ermächtigung des Bundesrates zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.
S . 327) folgende Verordnung erlassen:

8 1 . Die Heeresverwaltungenund die Marinever¬
waltung werden ermächtigt, für inländischen Hafer den sie
nach dem 31. Dezember 1914 im Inland freihändig oder
im Wege der Enteigung oder der Requisition erworben
haben, den Erwerbspreis nachträglich um fünfzig Mk. für
die Tonne zu erhöhen oder, wenn der Preis bereits ge¬
zahlt ist, fünfzig Mk. für die Tonne nachzuzahlen.

8 2. Tie Bundesstaaten mit selbständigen Heeres¬
verwaltungen vereinbaren die Grundsätze, nach denen die
Zahlung zu leisten ist.

8 3 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft.

Berlin, den 13. Februar 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück . ,

I . Nr . II . 870. Wcilburg , den 17. Februar 1915.
Der Landwirt Wilhelm Ph Bernhardt von Eubach

ist zum Bürgermeister dieser Gemeinde auf die Dauer von
8 Jahren wiedergewählt und von nur bestätigt worden.

Der Königliche Landrat und
Vorsitzende des Kreisausschusses.

_ L e x.

mich der Grapn vorzigielleil. Bis dahin bitte' ich' Sie/ mich
bei ihr zu entschuldigen."

Der Ausdruck des Aergers verschwand auf Ferraris
Zügen, er lachte hell auf. „Wahrhaftig, Graf," rief er, „Sie
sind ein sonderbarer Mann ! Ich fange an zu vernmten, daß
Sie die Frauen hassen!" —

„Keineswegs!" war die gelassene Erwiderung. „Der
Haß ist eine starke Leidenschaft, — um wirklich hassen zu
können, muß man zuvor geliebt haben! In meinen Augen
sind die Frauen nicht des Hasses wert, — sie sind mir gleich-
gültig."

„Sie wollen damit doch nicht sagen, daß Sie nie m
Ihrem Leben geliebt haben?"

„Allerdings habe ich auch einmal diese Torheit begangen.
Das Weib, das ich liebte, war aber eine Heilige, — ich war
ihrer nicht würdig, — so sagte man mir wenigstens! Auf
jeden Fall war ich so sehr von ihrer Tugend und meiner
Unwürdigkeitüberzeugt, daß ich sie verließ."

Ferrari schaute überrascht auf. „Welch sonderbarer Grund,
deshalb zu entsagen!"

»Mag sein, aber für mich aenüate er! Dock lasten Sie
uns von etwas anderem reden, von Ihren Bildern zum Bei¬
spiel! Wann kann ich mir dieselben ansehen?"

„Wann es Ihnen beliebt!" antwortete Guido rasch.
„Sie werden aber nichts besonders Sehenswertes finden; ich
habe in der letzten Zeit nicht viel gearbeitet."

„O das macht nichts! Wenn es Ihnen paßt, komme ich
heute nachmittag gegen vier Uhr. Und nun möchte ich Ihnen
gerne noch den Schmuck zeige«, den ich der Gräfin bestimmt
habe." —

Mit diesen Worten trat Fabio an seinen Schreibtisch, aus
dem er einen silberbeschlagenen Juwelenkasten entnahm, ihn
offnere und vor Guido hinstellte. Dieser stieß einen Ausruf
des Staunens und der Bewunderung aus, als er die in
tausend Farben spielenden, funkelnden Kostbarkeitenerblickte.
Da lag ein prachtvolles Halsband von Rubinen und Dia¬
manten, Brillanthaarnadel », ei« Saphirring , ein Diamant-
kreuz und Perlengehänge, alles von unschätzbarem Werte.

I . 1064 . B^ ilburg , den 17
Durch Verfügung beä Herrn Landge^

vom 5. d. MtS. ist der Gerichtsmann
Probbach zum Stellvertreter des Ortsgerich^ ;
nannt worden. Der Königliche Lo,,i>̂

I . V. : Mü ns eher,

I . Nr . II . 87. Weilbnrg, den 17.
Der Landwirt Theodor Kremer Don

hausen  ist zum Dürgcrmcister dieser Geincj. '
Dauer von 8 Jahren ivicdergcwähll und von,
worden. Der Königliche Land^ ,'

Borsitzende des Kreisa»,^
Lex.

I . Nr . I. 1074. - Weilburg , den 17.
Diejenigen Herren Bürgermeist^

welche noch mit der Erledigung der Verfüg» '
Februar d. Js . I . Nr. I 581 - Kreisblo^
betreffend Nutzbarmachung der Forsten für *
nährimg im Rückstände sind, werden an die
Einsendiing des Berichts erinnert.

Ter Königliche Landr^
I . V. : Münscher,  Kreisf

tasck

XVIII. Armeekorps Frankfurta. M.,
Stellv . Generalkommando.
Abt. III b Rr . 2231/889.

Belr . Verwendung von Mehl zur Herstellung
Bekanntmachung . T

Auf Grund der 88 1 und 9 des Gesetzes
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 ordne jz

„Mehlsorten, die zur menschlichen Nah
als Futtermittel gebraucht werden fan̂
fen zur Herstellung von Seife nicht verwen
den.

Zumiderhandtungen werden auf Grund
des oorbezeichueteii Gesetzes mit Gefängnis
einem Jahre bestraft.

Der Kommandierende
Freiherr von Galt,

General der Infantil »!

Nichtamtlicher Teil.
Zahl

be

Der Weltkrieg.

d« l

Grotzes Hauptquartier 18. Februar
(w . T. B. Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Die gestern gemeldeten feindlichen Angri

dauerten mit gleicher Erfolglosigkeit an . An
ArraS • Lille sind die Kämpfe auf ein klein!
unserer Gräben , in das der Feind vorgestern eing,
war , noch im Gange.

Die Zahl der von uns nordöstlich Reims gtj
machten Gefangenen hat sich noch erhöht. Die
haben hierbei besonders starke blutige De »!
litten . Sie 'verzichteten auf weitere Vorstöße.

die

In der Champagne nördlich Perthes wird Dung 1
Oestlich davon sind die Franzosen unter Mkündbm

nder
kämpft.
Verlust
wenigen kurzen Stellen unserer vordersten Gräben.
Verlusten zurückgeschlagen. Sie halten sich nur nißüel

-n.

Die gestern gemeldete Zahl an Gefa-̂ ^ g
ist auf II Offiziere und 785 Mann gestî mun

Zu eurem vollen Mißerfolg führten auch■E’g&jg
gegen unsere Stellungen bei Baureuilles -VauquoftWng, i
des ArgonnenwaldeS und östlich Verdun. :en, im

Die am 13. Februar von uns genommene hhitärischl
und der Ort Rorroy (nordöstlich Pont ä MouWg an *
von uns nad) gründlicher Zerstörung der französî W 'E
festigungsanlagen wieder geräumt worden.

Einen Versuch, diese Stellungen mit WofftW^ ^
wiederzugewinnen, hat der Feind nicht gemacht.

Sonst nichts wesentlicher. jen ul
Oestlicher Kriegsschauplatz. 1

Bei Tauroggen und im Gebiet nordweslft"" ^
Gradmo dauern die Verfolgungsgesechte noch mrMt' c

„Es sind nur Kleinigkeiten," erklärte der Gras tze em Ton,„aber einer Frau könnten fie schon
n Sie mir einen großen Dienst erweisen, mein

so bringen Sie der Gräfin den Schmuck und bittf
denselben als Vorläufer meines Besuches anzusehen.'

„Sie werden aber auch sicher kommen?" —
Fabio lächelte. „Es scheint Ihnen sehr vick

legen zu sein. Darf ich fragen weshalb?"
„Weil es der Gräfin peinlich sein würde, kein«

heit zu haben. Ihnen für dieses königliche Geschenk
danken. Wenn Sie also nicht fest zusagen, wird sie
annehmen."

„Beruhigen Sie sich! Ich gebe Ihnen mein W *
ich die Dame in den nächsten Tagen besuchen werd̂"Eno,t
nun müssen Sie mich entschuldigen, ich habe noch einige DOner !
Briefe zu schreiben." ^er A

Er reichte Guido den Schmuckkasten, den dieser ernich
entgegennahm, und dann trennten fie sich mit sre»
lichem Händedrucks gapav

Der Verabredung gemäß begab sich der Gras a " itjeri
mittag nach dem Atelier des Malers , das er von fr ""gen
so wohl kannte. Es lag in einer stillen Straße aff et- -
Anhöhe, so daß man von den Fenstern aus eine weit> e-Ära
sicht auf den Golf hatte. Wie viele glückliche Stimb gerufe
er bier vor seiner Verbeiratuna verbrackt. eines ''er cer hier vor seiner Verheiratung verbracht, eines
lingsbücher lesend, oder Ferrari bei der Arbeit ?»>> ;n a"1
Äks er durch die kleine, mit Jasmin überwachsene'J.—J. - w - <- -- Toitrat und die Klingel zog, deren schriller Ton ihm stwar . überkam ibn ein Eeiiibk ber Draner nm die>war, überkam ihn ein Gefühl der Trauer um die ^ ro8
Jugendzeit, aber er schüttelte es rasch von sich ab! urch
öffnete ihni selbst die Türe und führte ihn in das h»hk>
Zimmer, wo er gewöhnlich arbeitete. 1

„Sie müssen das Durcheinander entschuldigen, wl" 1
sagte er, seinem Gast einen Stuhl anbietend, „aoerU. snuw
verstehen sich nicht auf Ordnung. Ich habe in der
auch nicht viel gearbeitet." £

(» .« schunz



Den.

geschlagene feindliche Kolonne ist
_ |pH von frischen Trappen anfgenoimnen

Feind wird erneut angegriffen.
- ■ ffÄltlDfc bei Plock-Racionzlsind zu unseren Gunsten

.schieden Es sind " isher 30 « « Gefangene ge.
* *• Polen südlich der Weichsel nichts neues.

«rieasbeute der Kämpfe an der ostpreußischen
^ -j^ ' „och erhöht. Das bisherige Ergebnis de-cnze yar

V00 Gefangene, 71 Geschütze, über 10«
»schinengewehre, 3 Lazarettzüge, Flug-
7' iZygefüllteMunitionswagen , Schein-
^er und unzählige beladene und be¬

spannte Fahrzeuge.
Mir einer Erhöhung dieser Zahlen darf gerechnet

Oberste Heeresleitu«,.
310009 rafftföc Gefangen « find unserem
I v. Hindenburg in den großen und Nein« ««

auf dem östlichen Kriegsschauplätze bereit« in di«
fallen. Mit 3000 Ruflen bei Gtallupönen am 1L

es, am 20. des genannten Monats wurden
, _ i 8000 Ruflen gefangen genommen. Dtt
Sieg bei Tannenberg am 2V. August bracht« uns.

20  gefangene Russen und das gesamte Artilleriematerial'
an der Riesenschlacht beteiligt gewesenen Feinde ». Am
September machten wir nach der siegreichen Schlacht bei
weitere 30000 russische Gefangene. Im Vergleich zu

Riesenerfolgen « schienen Gefangenenzahlen von 3000,
und 4000, wie fie nach den Kämpfen im Gouverne-
Suwalki im Oktober bei Augustow, Suwalki und
itnbt gemeldet werden konnten, nur klein, summierten
er doch zu großen Posten . Im November fielen bei
5000, bei Wloclawek 23000, bei Lodz und Lowicz

_ Russen al» Gefangene in unsere Hände. Bis zum
beS vorigen Jahres betrug die Gesamtzahl der gefangenen

8578 Offiziere und 306 294 Mann . Im Januar und
77  vermehrte sich diese Zahl um 64000, so daß wir
weit über 370000 Ruffen gefangen genommen haben,

^ahl der von den Österreichern gefangen genommenen
- beträgt bis je" Mann . _

lschlands Antwort an Amerika.
- Note der Unionsregierung , so sagt die deutsche
t ist in Berlin im Geiste des gleichen Wohlwollens

der gleichen Freundschaft geprüft worden, von dem sie
t war . Di « deutsche Regierung müfle jedoch äuge-
des völkerrechtswidrigen Verhaltens Englands auf

Durchführung ihrer angeründigtea Maßnahmen
hem und lehne jede verantwortuag für Zufälle
deren Folgen ausdrücklich ob . Die deutsche Ant«

ist erfüllt vom Geiste des Friedens und so über-
,d daß sich ihren Gründen auch die Voreingenommen-
nicht entziehen kann. Wir wollen daher hoffen, daß
Gerechtigkeitssinn den Hanbelsgeist Amerikas über-
et und dem entspricht, was in der deutschen Antwort
lten ist.
Zm einzelnen geht die deutsche Antwortnote näher
ie Vorgänge ein, die zur Ergreifung der deutschen

.ßnahmen geführt haben, um einer mißverständlichen
lang vorzubeugen. Sie legt eingehend klar, daß das
-kündigte Vorgehen in keiner Weise gegen den legitimen

el und die legitime Schiffahrt der Neutralen gerichtet
ndern nur eine Gegenwehr gegen die oölkerrechts-
ge Seekriegführung Englands darstellt. Deutschland
bisher gewissenhaft die geltenden völkerrechtlichen Be-
mungen beobachtet, es habe sogar dem gleich bei
beginn gemachten Vorschlag der amerikanischen Re-

ruquoiMng , die Londoner Seekriegsrechts-Erklärung zu ratifi-
“ “ unverzüglich zugestimmt. Selbst wo es gegen unsere

ischen Jntereffen war, habe sich die deutsche Regie-
l an diese Bestimmungen gehalten. Sie habe z. B . die
ismiltelzufuhr von Dänemark nach England zugeiaffen,
hl es ihr möglich gewesen wäre, diese zu verhindern,

gland aber sei im Gegensatz hierzu selbst vor den
n Völkerrechtsverletzungen nicht zurückgeschreckt,

»zelheiten find aller Welt bekannt. Alle diese eng¬
ubergriffe hätten zum Zweck gehabt, Deutschland

aller Zufuhr abzuschneideu und feine friedliche
Ikerung dem Hungertode preiszugeben , ein Ver-

das jedem Krtegsrecht und jeder Menschlichkeit Hahn
Die Neutralen selbst haben diese Völkerrechts.

rr

atz
Xngriffi
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klein,
n eirtgi
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nette
Mouss,
•artsöftl
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Widrigkeiten nicht zu verhindern vermocht. Trotz de» von
amerikanischerSeite erhobenen Proteste - habe sich England
von diesem verfahren nicht abbringen lasten. Da » amert-
kanische Schiff . Wtlhelmina ' , welche« die deutsche Zivil-
bevölkerung mit Getreide versorgen wollte , sei z. B . von
England ststgehaltrn worden. 8 « sei dadurch ein Zustand
geschaffen worden, der Deutschland von der überseeischen
Zufuhr so gut wie abgeschloffen habe, wogegen England
unter Duldung der neutralen Regierungen nicht nur mit
Lebensmitteln , industriellen Rohstoffen etc. versorgt werde,

^ beni auch Waffen und Gegenstände geliefert erhalt«,! e» zur Kriegführung «ölig habe . Die deutsch« Re¬
gierung weise mit dem größten Nachdruck darauf hin, daß
ein auf viele Hunderte von Millionen Mark geschätzter
Waffenhandel amerikanischer Lieferanten mit Deutschlands
Feinden besteht. Die deutsche Regierung erhebe zwar nicht
veu Vorwurf de» formellen Äeulralitätsbruches , sie
hebe aber hervor, daß sie sich mit der gesamten öffentlichen
Meinung Deutschlands schwer benachteiligt fühle.

Nach sechs Wochen der Geduld und des Abwartens
sieht si.ij die deutsche Regierung bei der vorhandenen Sach¬
lage genötigt , die mörverische Art der Seekriegsührung
England » mit scharfen Gegenmaßnahmen zu erwidern.
England ruft in seinem Kampf gegen Deutschland den
Hunger al» vuadesgeaoffea an, um ein Kulturvolk von
70 Millionen vor die Wahl zwischen elendem Verkommen
oder Unterwerfung unter seinen politischen und kommerziellen
Willen zu stellen. Deutschland nimmt den hingeworfenen
Handschuh auf und apelliert an den gleichen vund «»-
genoffen in der Erwartung, daß die Neutralen ihm gegen¬
über die gleiche Duldsamkeit beweisen werden, wie bisher
England gegenüber, auch dann, wenn die deutschen Maß¬
nahmen in gleicher Weise, wie bisher die englischen, neue
Formen des Seekrieges darstellen.

Deutschland wird die Anfuhr von Kriegsmaterial
an England und deffen Verbündete mit allen ihm zu
Gebote stehenden Mitteln unterdrücken und erwartet
dabei, baß die Neutralen , die bisher gegen den Waffen¬
handel mit Deutschlands Feinden nichts unternahmen, sich
auch der Unterdrückung diese » Handel » durch Deutsch¬
land nicht widersetzea werden. Die als Seekriegsgebiet
gekennzeichnete Zone ist stark durch Minen belegt. Ihren
guten Willen hat die deutsche Regierung betätigt , indem fie
ungeachtet der Beeinträchtigung de» Kriê szweck» ihre
Maßnahmen mit einer Frist von nicht weniger als vier¬
zehn Tagen ankünbtgte. Die «euiraleu Schiffe, die sich
trotz ditser Ankündigung in die gesperrten Gewäffer begeben,
tragen selbst die veraekworlung für etwaige unglück¬
liche Zufälle . Die decllche Regierung lehnt dafür jede
Verantwortung ausdrücklichab.

Deutschland ist gern bereit, mit Amerika Maßnahmen
zur Sicherstellung der neutralen Schiffahrt zu erwägen.
Solche werden jedoch erschwert durch den Flaggenmißbrauch
Englands und durch den Waffenhandel neutraler Handels¬
schiffe mit England und Frankreich. Deutschland hofft, daß
die Unionsregierung hinsichtlich dieses Handel - sich zu einem
Eingreifen im Geiste wahrhafter Neutralität veranlaßt sehen
wird. Beharrt England , das feine Handelsschiffe bewaffnete,
so daß unsere Tauchboote zur Untersuchung keine Zeit be¬
halten, bei dem Mißbrauch der neutralen Flagge , so muß
Deutschland seine Maßnahmen unter allen Umständen wirk-
sam machen. Deutschland begrüßte deshalb den amerika-
nischen Einspruch in London gegen die Flaggenfälschung
und wies die Kommundanten an, Gewalttätigkeiten gegen
amerikanische Handelsschiffe zu unterlassen, soweit fie alS
solche kenntlich sind. Amerika sollte seine Handelsschiffe, di«
sich in die gesperrte Zone begeben, durch Kriegsschiffe be-
gleiten lasten. Darüber sei Deutschland zu Verhandlungen
bereit, wenn nur solche Schiffe, die keine Konterbande nach
englischer Auslegung mit sich führen, von Kriegsschiffen
begleitet werden. Wenigstens bis zu der Regelung der
Flaggenfrage wäre es jedoch am besten, wenn die Washin-
toner Regierung den amerikanischen Handelsschiffen über-
Haupt die Vermeidung des Seekriegsschauplatzes empfehle.

Die deutsche Regierung schließt, daß fie ihre Maß-
nahmen nur unter dem stärkste« Zwange der naklouolen
Selbsterhaltung getroffen habe. Sollte Amerika die Gründe,
die zu dieser Maßnahme zwangen , beseitigen und England
zur Beachtung der Londoner Seekriegsrechts-Erklärung de-
wegen können und damit die legitime Zufuhr von Lebens-
Mitteln und industriellen Rohprodukten nach Deutschland
ermöglichen, so würde die Deutsche Reichsregierung darin
ein nicht hoch genug zu veranschlagendes Verdienst um die
humanere Kriegführung anerkennen und aus den neuen
Tatsachen gern ihre Folgerungen ziehen.

Japan und China.
f°,roie  französische Blätter behaupten, daß

..s Absicht das Protektorat über China zu erringen,
mehr abzul^ rgnen, aber auch von Europa nicht zu
... r" sei. Es sind das vornehmlich die Blätter , die in
>tms der vollen Ohnmacht des Dreiverbandes Japans
auf dem europäischen Kriegsschauplatz um jeden Preis
en möchten. Andere Organe, die es jedoch gleichfalls

^ "iständen mit Japan verderben wollen, cr-
"rv * °aran/ daß es seine Vormachtstellung im

nur mit europäischem Kapital begründen' und
Zernicht mit England brechen könne. Die

n! r t ! j n9 '̂ £!’̂ itmen  in Ostasien bestürmen die
der schleunigste Maßnahmen zur Bereite»

2 °pans zu treffen, deren Verwirklichung
roäre? 9 ^ wirtschaftlichen Einflusses Englands im

no?n W Ct* l* 0*" ®&ina * Nach Londoner
£ 3apa " große militärische Vor.

-t 9 ehi . -f allen Krtegswersten wird fieberhaft ge-
irischen Kriegsschiffe wurden aus dem

Tsnif™ r, IGeunigst nach den japanischen Häfen
4r «f.' ^ stnd zum Teil schon in die chinesischen
n 'j ' fxnj« 00000  mann « -rtu - Lfan .erie
firfLli -SS 9 eingeschifft . Etwa 35 japa-
*weg »fcf| lffe kreuzen an der chinesischen Küste.

10  rnurde eure Südsee -GefeAschajt gegründet
durch ®rot,« u"3 °U» Südsee-'
^ »an besteht auf seinen Forderungen . Nack Ve-

i-

e dagegen daß es in ki>ck» ffterium be» Äußeren
»erde . , 8 “ " Witter ablehnenden Haltung ver-

LoKal-Nachrichtr«.
Weilburg,  den 19. Februar 1915.

]:[ Krieger-Verein „Germania". Die diesjährige Haupt¬
versammlung fand gestern abend im „Nassauer Hof" bei
gutem Besuch statt. Der Vorsitzende Kamerad Prof . Dr.
Gottbardt eröffnete die Versammlung mit einem Hinweise
auf den glänzenden Sieg im Osteit, den unsere braven
Truppen unter den Augen des Kaisers erkämpft haben
nnd brachte ein begeistert aufgenommenes Hoch auf Se.
Majestät aus . In die Tagesordnung eintretend, verlas
der Schristfübrer Kamerad Häuser das Protokoll der letzten
Monatsversammlung und erstattete darauf den Geschäfts¬
bericht po 1914. Demselben entnehmen ivir felgendes:
Die Mitgliederzahl des Vereins betrug am 1. Januar 1914
233 einschl. 9 Ehrenmitglieder und 32 Feldzugsteilnehmer.
In 1914 traten neu ein 5 Mitglieder zusammen 238. Es
schieden wieder aus durch Wegzug 8, Tod 10, freiwillig
1, sodaß am Jahresschluß noch 219 Mitglieder verbleiben.
75 Kameraden zogen infolge der Mobilmachung ins Feld,
4 davon starben den Heldentod und zwar die Kameraden
Moritz, Volland, Langreuter und Kosmahl . Zu Ehren der
Verstorbenen erhob sich die Versammlung von den Sitzen.
Die Vereinsgeschäfte wurden erledigt in 1 Hauptversamm¬
lung , 8 Monatsversammlungen und 10 Vorstandssitzuugen.
Es wurden 1 Familienabend und der Kaiser-Kommers
veranstaltet, und die Festlichkeiten der Kriegervereine in
Elkerhausen und Reichenborn besucht. 17 Kameraden wur¬
den mit 255 Mk. aus dem Untersttitzungsfonds und mit
60 Mk. aus dem Veteranenfonds unterstützt und an 71
Kameraden Weihnachtspaketeins Feld gesandt. Den Kassen¬
bericht erstattete Kamerad Brehm. Danech betrugen die
Einnahmen 699, 53 Mk., die Ausgaben 694,07 Mk., sv-

daß ein Kaffenbestand von 5.46 Mk. verbleibt. Das auf
Sparkassenbuch angelegte Deremsvermögen beträgt 423,21
Mk. Die Rechnung ist von der ständigeit Prüfungs -Ko» -
mission in Ordnung befunden. Dem Rechnungsführer ivurde
Entlastung erteilt. — Den Kameraden Gerichtsvollzieher
a. D. Küchmann und Schmiedermeister Schäfer ivurde für
25jährige Zugehörigkeit zum Verein das Jubiläumsabzeichen
mit anerkennenden Worten vom Vorsitzenden überreicht.
Dann wurden noch die zahlreichen und teilweise recht in¬
teressanten Dankschreibeitder im Felde stehenden Mitglie¬
der für die Weihnachtspakete zur Verlesung gebracht. De-
mit war der geschäftliche Teil erledigt. Bei dem sich an¬
schließenden gemütlichen Teil schilderte Kamerad Vikar
Keller den Eindruck der ersten feindlichen Kugeln an der
belgischen Grenze uird beim Sturm auf Lüttich, wo sich
der Kampfesmut der deutschen Truppen in Kampfesiout
verwandelte, mährend Kainerad Steuerinspektor Schnitze
eine im Original in russischer und japanischer Sprache vor¬
liegende Proklamation verlas , die von deutschen Fliegern
in die feindlichen russischen Reihen hinabgeworfen wurde.
Beiden Kameraden ivurde der Dank der Versammlung zu-
teil.

(!) sStadtverordneten-Bersammlung.s In der gestrigen
Sitzung waren 12 Stadtverordnete und vom Magistrat
die Herren Bürgermeister Karthaus , Brühl , Erlenbach,
Glöckner, Reeh und Steinmetz anwesend. Vor Eintritt in die
Tagesordnung sprach Bürgermeister Karthaus namens der
städt. Körperschaftendem Stadtv .-Vorsteher Prof . Gropius
und Stadtv .-Vorst.-Stellvertreter E. Schäfer aittäßlich des
Heldentodes ihrer Söhne , Kapitänleutnant Hans Gropius
und Bankbeamter Hermann Schäfer, das herzlichste Beileid
aus . Prof . Gropius dankte tiefbewegt zugleich im Namen
des Herrn E. Schäfer für die dargebrachte Teilnahme. —
Sodann wurde in die Tagesordnung eingetreten, und das
Protokoll der letzten Sitzung vom 22. 10. 14. verlesen,
gegen dessen Fassung nichts einzuwenden mar. Punkt 1
betraf die Neuwahl der Geschäftsleitung für 1915 u. 1916.
Es wurden gewählt als Vorsteher Prof . Gropius , 1. Stell-
vertreter E. Schäfer, 2. Stellvertreter Hofrat Herz, Schrift¬
führer N. Reifenberg, Stellvertreter Fr . Brinkniann, als
Ersatz für Letzteren während dessen Einberufung Lehrer
Petry . — Alsdann wurden die ständigen Ausschüsse ea
bloc wiedergewählt. — Die Stadtrechnung für 1913 wurde
festgestellt in Einnahme auf 1001677,71 Mk.

„ Ausgabe „ 981969,41 „
Mehreinnahme 19 708,30 Mk.

die Mehrausgaben mit 4189,76 Mk. bewilligt und dem
Stadtrechner Entlastung erteilt. — Der Etat der Land¬
wirtschaftsschule für 1915 wurde festgesetzt in Einnahme
und Ausgabe auf 75100 Mk. Der Zuschuß der Stadt be¬
trägt 7 700 Mk. gegen 10600 in 1914. — 2024,75 Mk.
nicht erstattete Reichs- und Staatsanteile der Zuwachssteuer
für den Bauplatz der Unteroffizier-Vorschule werden auf
die Stadtkasse übernommen. — Weiter bewilligte die Ver¬
sammlung 30 Mk. zur National -Stiftung für die Hinter-
bliebenen der im Kriege Gefallenen und 25 Mk. Beitrag
zu den Liebesgaben der im Felde stehenden Reserve-,
Landwehr-Regimenter und Landsturmbataillone an des
Zentraldepot in Berlin . — § 5 der Friedhofsordnung wurde
wie folgt geändert. Der Preis für Kaufgräber wurde von
40 Mk. auf 60 Mk., der für Grüfte mit 2 Särgen von
180 Mk. auf 300 Mk. erhöht, da sich durch die vielen
Kaufgräber und Grüfte bereits eine Vergrößerung des
Friedhofes nötig macht. Falls die Grundstücksbesitzerbei
ihren hohen Grundstückspreisen beharren, beabsichtigt die
Stadt noch während des Krieges die Enteignung zu be¬
antragen . — lieber die Versorgung der Einwohner mst
Nahrungsmitteln berichtete namens der Fürsorge-Kommission
Bürgermeister Karthaus . Seinen Ausführungen war zu
entnehmen, daß die Stadt bereits 100 Zentner Speck und
Dörrfleisch bei den hiesigen Metzgern sür 12000 Mk. sicher¬
gestellt hat, ebenso stehen ca. 10 Zentner Schmalz und
Fett , sowie 100 Zentner Reis für 2750 Mk. zur Verfügung.
An Kartoffeln stehen der Stadt ca. 900 Zentner seitens
des Kreises zur Verfügung , von denen bereits 400 Zentner
eingeholt worden sind. — Die Versammlung genehmigte
sodann zur Deckung der Ausgaben für die Versorgung
der Einwohner mit Lebensmitteln eine Anleihe von 20009
Mk. die bis zu 5 % verzinst und 21/2°/u getilgt werden
soll, ferner zur Deckung der Ausgaben für die Versorgung
der Angehörigeii der Kriegsteilnehmer 10000 Mk. auf-
zunehmen durch Lombard-Darlehen bei der Nass. Landes¬
bank, Zinssatz 5 °/fl, sowie eine Anleihe von 30 WO Mk.
zur Deckung der Mehrausgaben sür das Wasserwerk. —
Zum Schluß beschlossen die Sladtverordnetcii den Kriegs-
leilnehmern mit einem Einkommen unter 3000 Mk. die
25 v/n Zuschläge zur Gemeinde-Einkommensteuerzu erlassen.
— Nach Bekanntgabe von zwei Dankschreiben seitens des
Magistrats erfolgte Schluß der Sitzung.

X Die vont Obst- und Gartenbau-Verein Weilburg
gestern abend im Frankfurter Hof abgchaltene diesjährige
Generalversammlung war gut besucht. Aus dem vorge¬
tragenen Jahresbericht entnehmen wir , daß der Verein
zurzeit 60 Mitglieder zählt, daß im abgelaufeneit Jahre
2 Versammlungen mit Vorträgen abgehalten und durch
Vermittelungen des Vereins 31 Ztr . Kartoffeln und 12
Ztr . Düngemittel bezogen worden sind. Auch hat der
Verein wieder, wie in den früheren Jahren , ein großes
Quantum Gartensämereien verteilt. Der Kassenbericht
schließt mit 338,69 Mark Einnahinen und 335,26 Mark
Ausgaben, mithin mit einem Bestände von 3,43 Mark ab.
Die Rechnung wurde durch die Herren O. Feldhausen,
Hardt und Wiener geprüft, für richtig befunden und dann
dem Rechner Herrn Dienst Entlastung erteilt. Sodann
wurde beschlossen, auch in diesem Jahre wieder Samen
anzukaufen und demnächst zu verteilen, ebenso sollen Früh¬
kartoffel soweit sie käuflich sind und zwar : (Frührose,
Kaiserkrone, Fürstenkrone, Paulsens Juli und Vater Rhein)
gemeinschaftlich bezogen und Anmeldungen bis spätestens
zum 25. d. MtS. beim Vorsitzenden gemacht werden. Auch
Düngermittel sollen demnächst soweit sie erhältlich sind,
gemeinschaftlich bezogen werden, wobei auf die bereits im
vorigen Jahre empfohlene Mischung (l/3 schwefelfaurem
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Ammoniak (Stickstoff), */» Superphosphat (Phosphorsäure)
und >/., 40 «/„ Kalisalz (Kali) und zwar 120 Gramm auf
den gm — 6 Pfd . auf die Rute ) aufmerksam gemacht
wurde. Anmeldungen dazu sollen bei der nächsten Ver¬
sammlung erfolgen. In der hier angeschlossenen freien
Aussprache wurde über das in einigen Gärten beobachtete
erneute starke. Auftreten der Blutlaus geklagt und der
dringende Wunsch ausgesprochen, daß die Besitzer mit
alle» zu Geboten stehenden Bekämpfungsmitteln gegen
diesen Schädling Vorgehen möchten, erforderlichenfalls durch
Entfernen der stark befallenen Bäume . Die nächste Bev
sammlung mit Vortrag , wozu auch Damen eingeladen
werden sollen, soll am Dienstag , den 2. März, abends
8 Uhr im Lord stattftnden.

/ Sanitätshunde gesucht. Wie Bierbrauereibesitzer A.
Rosenkranz in der gestrigen Hauptversammlung des Krieger-
Vereins mitteilte, besteht Mangel an Sanitätshunden . Es
sind namentlich Pinscher, Dobermann und deutsche Schäfer¬
hunde erwünscht. Besitzer von solchen Tieren, welche die¬
selben zu vorgenanntem Zweck überlassen wollen, werden
gebeten, sich mit Herrn Rosenkranz direkt in Verbindung
zu setzen, der alles weitere veranlaßt.

-j- Apollo-Theater. Ein Programm von seltener Reich-
Halligkeit und bester Zusammenstellung wird den Besuchern
am kommenden Sonntag geboten. An erster Stelle steht
das große, 4-aktige Drama : „Um ' s Glück betrogen"
mit der berühmten Tragödin Hennp Porten in der Titel¬
rolle. Dieser hervorragende Monopolfilm stellt die Fähig¬
keit der Künstlerin in das günstigste Licht und dürfte wie
überall , so auch hier, wohlverdienten Beifall finden. Das
2-aktige Lustspiel: „Schwitzbad.  G . m. b. H., sowie die
Kriegswoche  Rr . 7 dürften ihre Anziehungskraft auf
das Publikum nicht verfehlen. Ein kleineres Drama,
Humoresken und Naturaufnahmen vervollständigen den
Epielplan.

UromnxieUe und vermischte Nachrichten.
Limburg. 18. Febr . Gestern nachmittag verstarb nach

langem Leiden Gymnasialdirektor Karl Beckmann  im
58. Lebensjahre. Am 21. April 1911 durch Herrn Ober¬
regierungsrat Dr . Paehler in sein hiesiges Amt eingeführl,
war es ihm leider nur beschieden, nicht ganz vier Jahre
sein reiches Wissen und seine große pädagogische Tüchtig¬
keit in den Dienst der hiesigen höheren Lehranstalt zu
stellen.

Limburg, 16. Febr . Gestern abend bewilligten die
Stadtverordneten einen Kredit v«n 70000 Mk. für die
Beschaffung von Fleischdauerware und ähnliche Zwecke.
Dagegen wurde eine Kriegssteuer für das laufende Jahr
in Höhe von 20 Proz . der Einkommensteuer mit allen
gegen vier Stimmen abgelehnt.

Vom Westerwald, 15. Febr . In den Wäldern des
unteren Westerwalds ist der Wild bestand,  namentlich
der des Rotwildes , dessen Entwicklung der letzte Sommer
besonders günstig war , ein sehr reicher.  Im Herbst
hat das Jagdhorn nicht zürn fröhlichen Treiben geladen.
Der Krieg hatte die Jäger zu ernsterer Jagd gerufen. Die
Zahl der Rehe ist darum kaum geringer geworden, auch
dadurch nicht, daß man die Abschußzeit verlängerte.

Laugenschwalb ach, 16. Febr . Die Königl. Regierung
wird mit der Pachtgesellschaft Hand in Hand gehen und
den Kurbetrieb mit dem 1. Mai eröffnen. Das Kur¬
haus wird ebenfalls wieder nach Bedarf zur Verfügung
stehen, und auch die Musik- und Äurtaxfrage werden eine
den gegenwärtigen Kriegsoerhältniffen entsprechende und
befriedigende Erledigung finden.

Wiesbadeu, 17. Febr . Hier ist der Weingutsbesitzer
und Vorsitzende des Rheingauer Weinbauvereins Joseph
Burgoff  aus Geisenheim gestorben. Der Verstorbene
war ein tüchtiger Fachmann, dessen große Weingüter zu
den bestbcwiclschafteten am Rhein gehörten.

Berlin, 18. Febr . (WTB . Nichtamtl.) Wie wir er¬
fahren, ist das Luftschiff „L III " auf einer Erkundigungs¬
fahrt bei Südsturm infolge Motorhavarie auf der Insel
Fanoe an der Westküste Jütlands niedergegangen. Das
Luftschiff ist verloren, die ganze Besatzung ist gerettet.

Letzte Nachrichten.
Berlin, 19. Febr . (ctr. Bln .) Die englische Regierung

hat, Telegrammen der Voss. Ztg . zufolge, die Ausfuhr
von Korn und Mehl, sowie Futter aus Großbritanien und
Irland für längere Zeit gesperrt.

Berlin, 19. Febr . Daß dänische und norwegische
Matrosen sich weigern, nach England zu fahren, wird von
verschiedenen Morgenblättern übereinstimmend gemeldet.

150000 Mann russische Verluste.
Berlin, 19. Febr . (ctr. Bln .) Nach einem Züricher

Telegramm der „Köln. Ztg ." sei die ganze ungeheuer aus¬
gespannte Front der russischen Streitkräfte tatsächlich auf
beiden Flügeln eingedrückt worden. Die Verluste würden
150000 Mann übersteigen. — Nach ungarischen Blättern
deren Auslassungen von Berliner Morgenblättern wieder-
gegeben werden, hätte die russische Offensive ein sicheres
Ende erreicht. Man könne von einem Siegeszug durch
die ganze Bukowina sprechen.

60000 Russengräber in de« Karpathen.
Wien, 19. Febr. (ctr. Berlin .) Der Kriegskorrespondent

des „Sera " schreibt: Die russischen Verluste seit der Wieder¬
aufnahme der österreichischen Offensive in den Karpathen
sind die schwersten des ganzen Feldzuges. Die russischen
Verluste an Toten sollen die Zahl von 60000 übersteigen.

Eine russische Kriegskasie erobert.
Berlin, 19. Febr. (ctr. Bln .) Wie die „Nationalztg ."

aus Königsberg erfährt, soll sich unter der großen Beute
nach der Schlacht in den Masuren auch eine russische
Kriegskasse befinden, die 250,000 Rubel enthielt.

Berlin. 19. Febr . (ctr. Bln .) Nach einem Baseler-
Telegramm des Berl . Tagebl . haben die Pariser Blätter
vom 17. b. Mts . abends die deutsche Meldung über die
Winterschlacht in Masuren nicht wiedergegeben. Gcwiffe
Anzeichen, besonders die Wiedergabe relativ ehrlicher eng¬
lischer Meldungen über die Lage der Russen deuten darauf
hin, daß das französische Publikum auf weiteres Zurück-
iveichen der Russen vorbereitet werden solle.
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Wien, 19. Febr . (W. T . B. Nichtamtlich.) Amtlich
ivird verlautbart , 18. Februar . An der Karpathenfront
vom Dukla bis gegen Wysckow ist die Situation im all¬
gemeinen unverändert . Auch gestern wurde nahezu überall
heftig gekämpft. Die zahlreichen, auf die Stellungen der
Verbündeten versuchten Angriffe der Russen wurden unter
großen Verlusten für den Gegner zurückgeschlagen. Der
Gegner verlor hierbei auch 320 Mann an Gefangenen.
Durch die Besitznahme von Kolomea  ist den Russen ein
wichtiger Stützpunkt in Ostgalizien südlich des Dnjeslr
entrissen.

Aus der Richtung von StaniSlau führte das Vorge¬
hen feindlicher Verstärkungen zu neuerlichen größeren Käm¬
pfen nördlich Nadworna und nordwestlich Kolomea, die
noch andauern . Czernowitz  wurde gestern nachmittag
von unfern Truppen besetzt. Die Russen zogen in der Rich¬
tung auf Nowosielicza ab. In Russisch-Polen und Weß-
galizicn nur Geschützkampf und Geplänkel.

Der Einzug i« Czernowitz.
Köln, 18. Febr . (W.T .B. Nichtamtl.) Zu der Einnahme

von Czernowitz meldet die „Kölnische Ztg ." aus Bukarest:
Czernowitz ist gestern früh 6 Uhr von österreichisch-ungarischen
Truppen besetzt ivorden, die mit klingendein Spiel einzogen.
Die Russen flohen in Unordnung bis Nowosielicza. Die
Freude der Bevölkerung in der Bukoivina ist unbeschreiblich.

Genf, 18. Febr . (ctr. Bln .) Es wird bekannt, daß die
Franzosen alle Dörfer des Laugtals geräumt haben. Ver¬
wundete berichten, daß die französischen Verluste in den
Vogesenkämpfen sehr groß gewesen seien. Auch im Laug¬
tal hätten die Deutschen die Offensive ergriffen.

Verlustliste.
(Oberlahn -Kreis .)
Infanterie-Regiment Nr. 52.

Ers.-Res. August Hartman » aus Schupbach schvw.

Holzversteigerung.
Samstag , den 20. Februar,

vormittags 11 ’/2 Uhr , kommt im hiesigen Gemeindewald
Distr. 7 „Abrahams Graben " folgendes Holz zur Verstei¬
gerung :

396 Raummeter Buchcn-scheit u. Knüppel,
25,50 Hdt. Buchen-Wellen.

Das Holz sitzt am chaussierten Weg.
Edelsberg , den 17. Februar 1915.

Der Bürgermeister.

Sdriltzt Eure Krieger!
vor den Unbilden der Witterung durch

„Jukona " wasserdichte Kriegsweste,
„Jukona " „ Unterhose.

Es gehen mir fortwährend Anerkennungen unserer
Krieger zu, daß sich „Jukona" vortrefflich bewährt.

Zu haben bei

Otto Feldhausen,
Schwanengasse 12.
©

AnoiMSiperMiat
719

in garant . eitronlösl . Phosphorsäure
empfiehlt

Louis Kohl,
Weilmiitnser.

5lpollo-Theater.
Sonntag , den 21. Februar:

Um's Glück betröge«.
Großer 4akliger Monopolschlager.

In der Titelrolle:

Henny Porten.

Wer Brotgetreide verfüttert,
digt sich am Vaterlande und

sich strafbar.
Kirchen-Konzert

Gemischter Chor . ( Musik Verei,
Samstag abend 9 Uhr Singen der Damen,1

Singen der Herren ; daran anschließend Singen
mischten Chores.

Nartofsel-Mel
(feinste Sorte)

stets vorrätrg Louis Kot
W e i l m ü n sti

Kirchliche Nachrichten.
Evangelische Kirche.

Sonntag , den 21. Februar , vormittags 10 Ui
Pfarrer Möhn.  Lieder Nr. 82 u. 248. Kind
dienst Rr . 121. Rachmitlags 2 Uhr predigt Hofpr.
Lied Nr . 280. — Die Amtswoche hat Pfarrer !

Katholische Kirche.
Freitag nachm. 6 '/2 Uhr Kriegsandacht,

nachm. 5 Uhr Beichtgelegenheit, 6 Uhr Salve.
Sonnlag 7 Uhr Beichrgelegenheit, 8 Uhr

9 /̂, Uhr Hochamt mit Predigt , 6 Uhr nachm
predigt mit Andacht.

Während der Woche 7 Uhr heil. Messe,
und Donnerstag eine zweite heil. Messe um 8

Synagoge.
Freitag abends 5 Uhr 20 Min . Samstag

8 Uhr 30 Min . Nachmittags 3 Uhr 36 Min.
6 Uhr 40 Min.

Oeffentlicher Wetterdienst.
Dienststelle Weilbnrg.

Wettervoraussage für Samstag , den 20. Februarl
Meist wolkig und trübe mit Niederschlägen if

den, aber zeitweise auffrischenden südwestlichen
Wetter in Weilbmg.

höchste Lufttemveratur gestern
Niedrigste „ beule

» Niederschlaasböbc
Lahnpeget

LuMMatt
für Malerei

Olti Jahnz,
- Frankfurterstraße 13. -

Monats«
gesucht.

Marktpb

Ein ordentliches

Tienstmäi
sucht

Frau Steue

Die von Herrn Pfarrer
Möhn  innegehabte

Wohnung
ist sofort anderweit zu v«r-
mieten.

Bäckerei Hohler.

Etagen-Woy
im „Nassauer Hof",
aus 6 — 8 Zimit
Küche und Zubehör!
Heizung, etektr. Lief
sofort oder später
zu vermieten.

Zn erfragen im,
Hof".

'
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